
Amba Datta/Sascha Kuhn

Neue Durchf�hrungsverordnungen in den USA –
Programme zur Diversit�t gef�hrdet?

Seit der Amtseinf�hrung von Donald Trump wurden neue Durchf�hrungsverordnungen, sogenannte Executive Or-
ders, in den USA eingef�hrt, die die Programme zur F�rderung der Diversit�t in Bildungseinrichtungen und Unter-
nehmen in Frage stellen und damit den Zugang von Minderheitengruppen zu Bildungs- und Arbeitsm�glichkeiten
beeintr�chtigen. Der Fortschritt in Bezug auf Inklusion und Chancengleichheit wurde damit ausgebremst. Amba
Datta und Sacha Kuhn sprechen in einem Interview �ber die Auswirkungen dieser Durchf�hrungsverordnungen
und die neuen Herausforderungen f�r Unternehmen in den USA und Deutschland.

Interview vom 17. Februar 2025
Sascha Kuhn: Amba, sch�n Dich heute zumindest in einer
Videokonferenz zu sehen. Ich freue mich, dass Du dir heute
die Zeit nimmst, um gemeinsam mit mir �ber DEI und die
j�ngsten politischen Entwicklungen in denVereinigten Staa-
ten zu sprechen. K�nntest Du bitte kurz deinen beruflichen
Hintergrund vorstellen und erl�utern,was deinBezug zuden
rechtlichen Aspekten von DEI ist, insbesondere im Hinblick
auf die j�ngstenpolitischenEntwicklungen indenUSA?

Amba Datta: Ich bin Partnerin bei Steptoe LLP mit Haupt-
sitz in Washington, D.C., und bin spezialisiert auf das Recht
�ffentlicher Auftr�ge. Ich helfe Unternehmen, die mit der
US-amerikanischenBundesregierungGesch�ftemachen, bei
Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten und beimVerst�ndnis
der besonderen Compliance-Verpflichtungen, die mit der
Zusammenarbeit mit der Bundesregierung verbunden sind.
Bis vor kurzem sahmeine T�tigkeitmitDEI-bezogenenThe-
men wie folgt aus: Bundesauftragsnehmer und Subunter-
nehmen mit mindestens 50 Mitarbeiter*innen und einem
Vertragsvolumen von 50.000 US-Dollar oder mehr waren
verpflichtet,Maßnahmenpl�ne zur F�rderung der Chancen-
gleichheit zu implementieren, um Diskriminierung bei der
Besch�ftigung zu verhindern und die Chancengleichheit am
Arbeitsplatz zu f�rdern. Dieses Vorgehenmusste in schriftli-
chen Verfahren dokumentiert und in ein sogenanntes Affir-
mative-Action-Programmintegriertwerden, das j�hrlich ak-
tualisiertwerdenmusste. In den letztenpaarWochenhat sich
dies jedochmit der neuenAdministration ge�ndert.

Sascha Kuhn: Bevor wir �ber die spezifischen �nderungen
sprechen, die die neue Administration mitgebracht hat,
k�nntest Du bitte DEI (oder das erweiterte Konzept DEIA)
im aktuellen rechtlichen Rahmen definieren und erkl�ren,
wie sich die j�ngsten politischen Maßnahmen auf diese De-
finitionen in der Praxis ausgewirkt haben?

Amba Datta: DEI (Diversity, Equity, Inclusion) bezieht sich
typischerweise auf Maßnahmen, deren Ziel es ist, ein inklu-
sives Umfeld zu schaffen, in dem Vielfalt gesch�tzt und

Chancengleichheit gew�hrleistet wird. Ich denke, es gibt
eine h�ufige Quelle von Verwirrung: DEI ist nicht dasselbe
wie Affirmative Action, aber die Konzepte sind miteinander
verbunden. Affirmative Action bezieht sich in der Regel auf
einen rechtlichen Rahmen, der qualifizierten Personen aus
historisch unterrepr�sentierten Gruppen Vorrang ein-
r�umt. 1965 erließ Pr�sident Johnson die Durchf�hrungs-
verordnung 11246, die eine Politik der Nichtdiskriminie-
rung bei der Einstellung und Besch�ftigung durch US-Bun-
desauftragsnehmer*innen und Subunternehmer*innen
festlegte. Diese Durchf�hrungsverordnung verlangte auch
Affirmative Action, um sicherzustellen, dass Bewerber*in-
nen unabh�ngig von Ethnie, Hautfarbe oder nationaler
Herkunft eingestellt und behandelt werden. J�ngst hat Pr�-
sident Trump am 21. Januar 2025 eine Durchf�hrungsver-
ordnung mit dem Titel „Ending Illegal Discrimination and
Restoring Merit-Based Opportunity“ erlassen, die festlegt,
dass bestimmte DEI-Praktiken ethnische und geschlechts-
spezifische Bevorzugungen darstellen und gegen das B�r-
gerrechtsgesetz verstoßen. Die Durchf�hrungsverordnung
fordert die Beendigung dieser nunmehr illegalen Bevorzu-
gungen und Diskriminierungen in verschiedenen Institu-
tionen. Pr�sident Trumps Durchf�hrungsverordnung hat
auch die zuvor erw�hnte Durchf�hrungsverordnung 11246
aufgehoben, die die Antidiskriminierungsanforderungen
f�r Bundesauftragsnehmer*innen festlegte. Zudem gibt es
Auswirkungen auf Unternehmen des privaten Sektors. Ab-
schnitt 4 von Pr�sident Trumps Durchf�hrungsverordnung
fordert speziell das Department of Justice (DOJ) dazu auf,
bis zu neun m�gliche zivilrechtliche Compliance-Untersu-
chungen bei b�rsennotierten Unternehmen, großen ge-
meinn�tzigen Organisationen oder Hochschulen durchzu-
f�hren. Dies wird zweifellos erhebliche Auswirkungen auf
den privaten Sektor haben.

Sascha Kuhn: Nur um kurz zum Konzept der Affirmative
Action zur�ckzukehren: Es klang f�r mich gerade so, als ob
dieses Konzept nur spezifische Diversit�tsaspekte betrifft,
n�mlich in erster Linie die ethnische Herkunft. Ist das kor-
rekt oder ist das Konzept doch weiter zu verstehen?
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Amba Datta: Dieses Konzept kann auf unterschiedliche hi-
storisch unterrepr�sentierte Gruppen angewendet werden,
wie zum Beispiel auch auf Frauen oder Menschen mit Be-
hinderungen. Allerdings denke ich, dass ein Schl�sselkon-
zept der Affirmative Action die Einf�hrung von Bevorzu-
gungen ist. DEI hingegen wird typischerweise als Maß-
nahme verstanden, die ein Arbeitsumfeld f�rdert, in dem
Personen ihr volles Potenzial aussch�pfen und erfolgreich
sein k�nnen, unabh�ngig von ihrer nationalen Herkunft
oder ihrem Hintergrund. Es umfasst nicht notwendiger-
weise die Gew�hrung von Bevorzugungen, wie es bei Affir-
mative Action der Fall sein kann. Was wir im Hinblick auf
die Trump-Durchf�hrungsverordnung und einige der Me-
moranden der neuen Administration sehen, ist aus meiner
Sicht eine Verwechslung dieser beiden Konzepte. „Illegal
DEI“, wie Trump es nennt, ist stark gegen die Gew�hrung
von Bevorzugungen zu lesen. Ein Teil der Verwirrung f�r
Unternehmen entsteht, wenn sie ihre internen Richtlinien
�berpr�fen und dabei nicht sicher sind, ob diese nur Bevor-
zugungen oder auch andere Maßnahmen zur Schaffung in-
klusiverer Arbeitspl�tze beinhalten.

Sascha Kuhn: Du hast gerade die von Donald Trump un-
terzeichnete Durchf�hrungsverordnung, eine Executive
Order, erw�hnt. Das Memorandum von Pam Bondi „End-
ing Illegal DEI and DEIA Discrimination and Preferences“
hat ebenfalls erhebliche Aufmerksamkeit erregt. Wie weit
reichen die Befugnisse der Generalstaatsanw�ltin der USA
und welche wesentlichen Auswirkungen siehst Du f�r US-
Unternehmen und deren Diversity-Initiativen?

Amba Datta: Die US-amerikanische Generalstaatsanw�ltin
hilft dabei, Priorit�ten festzulegen, einschließlich ihrer
Durchsetzung durch das Justizministerium. Pam Bondi,
unsere neue Generalstaatsanw�ltin, z�gerte nicht und erließ
am ersten Tag ihrer Amtszeit, dem 5. Februar, das von Dir
genannte Memorandum, das die Priorit�ten des DOJ in Be-
zug auf DEI festlegt. Konkret stellte das Memorandum klar,
dass das DOJ, oder genauer gesagt die Abteilung f�r B�r-
gerrechte, die Civil Rights Division, illegale DEI-Programme
im privaten Sektor und in Bildungseinrichtungen, die Bun-
desauftr�ge und Bundesmittel durch Zusch�sse erhalten,
untersuchen und bestrafen wird.

Sascha Kuhn: Das sind wahrscheinlich fast alle Bildungs-
einrichtungen, oder?

Amba Datta: Richtig. Viele Bildungseinrichtungen erhalten
finanzielle Unterst�tzung von der Bundesregierung durch
Zusch�sse und Vertr�ge. Das macht das Memorandum
weitreichend anwendbar. Das Memorandum legte auch
eine Frist bis zum 1. M�rz fest, bis zu der die Abteilungen
des DOJ einen Bericht zu diesem Thema vorzubereiten ha-
ben, einschließlich eines Plans f�r strafrechtliche und zivil-
rechtliche Untersuchungen. Dies ist �brigens ein sehr unge-

w�hnlicher Aspekt des Memorandums – die Idee, die Ab-
teilung f�r B�rgerrechte zu nutzen, um strafrechtlich gegen
Antidiskriminierungsverst�ße vorzugehen. Das Memoran-
dum verweist auch auf einen Fall des Obersten Gerichtshofs
aus dem Juni 2023, „Students for Fair Admissions vs. Har-
vard“, der entschied, dass bestimmte ethnische Pr�ferenzen
bei der Zulassung verfassungswidrig sind. Es wurde darauf
hingewiesen, dass das DOJ auch eine Richtlinie zu diesem
Fall erlassen und dessen Entscheidung umsetzen wird.

Sascha Kuhn: Vor welchen Compliance-Herausforderun-
gen stehen US-Unternehmen aus rechtlicher Sicht bei der
Umsetzung oder Fortf�hrung von DEI-Programmen und
wie k�nnen sie sich in diesem sich entwickelnden Umfeld
zurechtfinden?

Amba Datta: In diesem neuen Umfeld wird die Arbeit sehr
komplex sein. Zun�chst einmal besteht die Herausforde-
rung darin, genau zu verstehen oder zu identifizieren, wel-
che DEI-Initiativen von der Trump-Administration als ille-
gal betrachtet werden. Wir erhalten jedoch langsam durch
die Memoranden, die von der Administration erlassen wur-
den, etwas mehr Klarheit. Zum Beispiel wissen wir aus dem
Memorandum der Generalstaatsanw�ltin, dass illegale DEI-
Programme Initiativen umfassen, die Personen auf der
Grundlage von Ethnie oder Geschlecht diskriminieren oder
spalten. Dies sind die Begriffe, die im Memorandum ver-
wendet werden. Es verbietet jedoch nicht kulturelle Feiern
wie den Black History Month, den Holocaust-Gedenktag
oder andere Veranstaltungen, die Vielfalt feiern und kultu-
relle Beitr�ge anerkennen, zumindest aus der Perspektive
der Generalstaatsanw�ltin. Es gibt auch ein weiteres Memo-
randum der Generalstaatsanw�ltin, das am 5. Februar er-
lassen wurde. Dieses Memorandum besagt, dass das DOJ
Einstellungsziele auf der Grundlage von DEI-bezogenen
Kriterien aus den Beschaffungs- und internen Richtlinien
des DOJ entfernen muss. Dar�ber hinaus identifiziert das
Memorandum die Notwendigkeit, identit�tsbasierte �ber-
legungen bei der Besch�ftigung, der Beschaffung und den
Vertragsverh�ltnissen zu vermeiden, und betont, dass stati-
stische Unterschiede nicht unbedingt eine unrechtm�ßige
Diskriminierung darstellen. Die verschiedenen Abteilungen
des DOJ wurden angewiesen, einen Bericht f�r die General-
staatsanw�ltin vorzubereiten, in dem die Abschaffung be-
stimmter Arten von Programmen, einschließlich Gleich-
stellungspl�nen, Umweltgerechtigkeitsprogrammen, Posi-
tionen des Chief Diversity Officer und �hnlicher Rollen
sowie aller DEI-bezogenen Leistungsanforderungen f�r An-
bieter*innen oder Lieferant*innen best�tigt wird. DEI-
Schulungsmaterialien werden ebenfalls entfernt, sodass alle
Verweise auf kulturelle Sensibilit�t, unbewusste Vorurteile
und die Betonung von ethnischen oder geschlechtsbasier-
ten Kriterien statt von Verdienst nicht mehr beim DOJ er-
laubt sind und auch nicht in Einstellungs- oder Rekrutie-
rungsrichtlinien umgesetzt werden d�rfen. Das Memoran-

Interview

36 Diversity in Recht & Wirtschaft l Nr. 01/2025 l www.divruw.de

                               2 / 4



dum bietet einige Leitlinien, um die Richtung der Adminis-
tration zu verstehen.

Das Office of Personnel Management (OPM) hat ebenfalls
Leitlinien erlassen, die im Wesentlichen Programme und
Praktiken verbieten, die aus seiner Sicht bei der Einstellung,
bei Stipendien und Praktika unrechtm�ßig diskriminieren.
Dies ist ein weiteres sehr weit zu vertehendes Memoran-
dum, das bestimmte Handlungen am Arbeitsplatz, basie-
rend auf gesch�tzten Charakteristika, verbietet. Interessan-
terweise hat das OPM auch angegeben, dass Mitarbeiter-
gruppen, die DEI-Policies oder -Initiativen f�rdern,
ebenfalls verboten sind, obwohl Beh�rden solche Treffen
oder Veranstaltungen f�r soziale und kulturelle Zwecke er-
lauben k�nnen.

Das Verst�ndnis dieser Leitlinien wird Zeit brauchen und
wir sehen immer noch, wie die Rahmenbedingungen, was
unter den neuen politischen Richtlinien der Administration
erlaubt ist und was nicht, gerade erst festgelegt werden. Ein
weiterer wichtiger Aspekt ist das Verst�ndnis dar�ber, was
einzelne Beh�rden tun. Zum Beispiel besagte Pam Bondis
Memo, dass das DOJ Feiern wie den Black History Month
erlaubt. Im Verteidigungsministerium hat der neue Vertei-
digungsminister, Pete Hegseth, aber erkl�rt, dass dort keine
kulturellen Gedenkveranstaltungen, also cultural awareness
events, mehr gefeiert werden, einschließlich des Pride
Month oder des Black History Month. F�r Unternehmen,
die Dienstleistungen f�r verschiedene Beh�rden erbringen,
wird es wichtig sein zu verstehen, wie jede Beh�rde diese
Anforderungen interpretiert, da es nicht unbedingt einen
einheitlichen Ansatz geben wird.

Schließlich ist eine weitere Ebene f�r US-Unternehmen
und multinationale Unternehmen, die in den USA t�tig
sind, das Verst�ndnis, wie staatliche Antidiskriminierungs-
gesetze mit den Bundesvorschriften in Wechselwirkung tre-
ten. Zum Beispiel gibt es Spannungen zwischen einigen
Bundesstaaten, die Programme zur Lieferanten-Diversit�t
verlangen, bei denen ein bestimmter Anteil der Vertr�ge
oder Lieferantenvereinbarungen an Organisationen verge-
ben werden muss, die von Minderheiten oder Frauen ge-
f�hrt werden, und der neuen bundesstaatlichen Richtlinie.
Staaten wie Kalifornien und Illinois haben ebenfalls DEI-
Berichts- und Schulungspflichten. Das Verst�ndnis, wie
diese staatlichen Anforderungen mit den bundesstaatlichen
Vorschriften zusammenwirken, wird f�r Unternehmen
wahrscheinlich schwierig zu entwickeln sein.

Sascha Kuhn: Und dann wird es f�r Unternehmen, die den
US-Markt von außen betrachten, wie zum Beispiel deut-
sche Unternehmen, ehrlicherweise wahrscheinlich noch
schwieriger. Dieses Interview wird in Deutschland gelesen
werden und es gibt eine große Anzahl von deutschen Un-
ternehmen mit Tochtergesellschaften in den USA, aber

auch deutsche Unternehmen, die mit in den USA ans�ssi-
gen Muttergesellschaften verbunden sind. Glaubst Du, dass
es auch f�r diese deutschen Unternehmen Konsequenzen
geben wird?

Amba Datta: Ja, ich denke, dass viele Unternehmen, ein-
schließlich derjenigen mit Hauptsitz in Deutschland oder
anderswo und mit erheblichen Aktivit�ten auf dem US-
Markt, feststellen werden, dass eine „one-size-fits-all“ zent-
rale DEI-Politik zu diesem Zeitpunkt angesichts der schnel-
len Ver�nderungen in diesem Bereich in den USA schwer
aufrechtzuerhalten sein wird. Viele Unternehmen werden
einen regionaleren, dezentraleren Ansatz f�r DEI verfolgen
m�ssen, bei dem sie – zumindest im Hinblick auf den US-
Markt – bewerten, was angesichts ihrer Regierungsauftr�ge
und der Bundesstaaten, in denen sie t�tig sind, sinnvoll ist.

Sascha Kuhn: Wie siehst Du die zuk�nftige Entwicklung
des rechtlichen Umfelds in Bezug auf DEI in den USA? Gibt
es Trends oder bevorstehende Gerichtsverfahren, die die
Rolle von Diversity-Initiativen in Unternehmen neu defi-
nieren k�nnten? Und im Zusammenhang damit: Gibt es
einen Grund, dem Justizwesen in den USA zu vertrauen,
dass es die aktuellen DEI-Bem�hungen von Unternehmen
in den USA unterst�tzt wird?

Amba Datta: Ich denke, dass die Justiz eine wichtige Rolle
dabei spielen wird, die Grenzen der DEI-Initiativen, die
von dieser Administration erlassen wurden, rechtssicher
auszuloten. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim
Einfrieren ausl�ndischer Hilfe und anderen Maßnahmen,
die Pr�sident Trump ergriffen hat, hat die Justiz bereits
stark widersprochen. Es wird interessant sein zu sehen, was
hier passiert. Es gibt einen Fall vor einem Bundesbezirksge-
richt in Maryland, eingereicht von einer Gruppe von
Kl�ger*innen, darunter Universit�tsprofessor*innen und
DEI-Beauftragte von Universit�ten, der mehrere verfas-
sungsrechtliche Argumente bez�glich der DEI-Verordnun-
gen umfasst. Konkret wird argumentiert, dass diese Verord-
nungen die freie Meinungs�ußerung und die akademische
Freiheit einschr�nken und außerdem Bedenken hinsichtlich
des rechtlichen Geh�rs auf Grund ihrer Unklarheit aufwer-
fen. Es ist noch fr�h in diesem Rechtsstreit, also werden wir
sehen, wie das Ergebnis aussieht. Aber ich denke, die Justiz
wird eine sehr wichtige Rolle dabei spielen, die Parameter
dessen zu definieren, was verfassungsrechtlich zul�ssig ist.

Sascha Kuhn: K�nntest Du deine Einsch�tzung zu den Ri-
siken, denen private Unternehmen ausgesetzt sind, n�her
erl�utern?

Amba Datta: Ich denke, dass das Risiko f�r zivile Untersu-
chungen durch das DOJ gestiegen ist. Die von Pr�sident
Trump erlassenen Executive Orders sowie das Memoran-
dum von Pam Bondi vom 5. Februar deuten darauf hin,
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dass das DOJ Ermittlungen gegenUnternehmen im privaten
Sektor mit DEI-Programmen einleiten wird. Wir haben be-
reits erste Maßnahmen gesehen, die nicht vomDOJ initiiert
wurden, sondern von Staatsanw�lt*innen der Bundesstaa-
ten. EinigehabenBriefe anCostco, einengroßenEinzelh�nd-
ler in den USA, geschickt und das Unternehmen aufgefor-
dert, entweder seinDEI-Programm abzuschaffen oder zu er-
kl�ren, warum es dies nicht getan hat. Costco hat sich
�ffentlich f�r die Beibehaltung seines DEI-Programms aus-
gesprochen, und ich denke, Costcowar hier ein prominentes
Ziel. Auch einige Banken haben Briefe von Staatsanw�lt*in-
nen erhalten. Ein Bereich des potenziellen Risikos ist also die
M�glichkeit von Bundesuntersuchungen oder Untersu-
chungen durch Staatsanw�lt*innen der Bundesstaaten. Es
besteht auch das Risiko einer Haftung gem�ß dem False
Claims Act (FCA). Der FCA ist das Bundesgesetz, das dazu
beitr�gt, Betrug inProgrammenderBundesregierung zuver-
hindern. Es sieht vor, dass jede Person, diewissentlich falsche
Anspr�cheandieRegierung stellt, zumdreifachenSchadens-
ersatz und erheblichen Strafen verurteilt werden kann, so-
dass die finanziellen Risiken erheblich sind. Die Durchset-
zungsverordnung vom 21. Januar 2025 sieht vor, dass jeder
Vertrag oder Zuschuss nun eine Klausel enthalten muss, die
die Empf�nger*innen verpflichtet, zu best�tigen, dass sie
keine illegalen DEI-Programme betreiben oder unterhalten.
SolcheErkl�rungen imRahmenvonVertr�genundZusch�s-
sen haben das Potenzial, eine FCA-Haftung auszul�sen, da
die Nicht-Einhaltung der Bedingungen als Grundlage f�r
eineFCA-Untersuchungoder-Klagedienenkann.

Die Durchsetzungsverordnung sieht auch vor, dass jeder
Zuschuss oder Vertrag eine Klausel enth�lt, wonach die Ein-
haltung der bundesstaatlichen Antidiskriminierungsgesetze
elementar f�r die Entscheidung der Regierung ist, einem*r
Bundesauftragnehmer*in oder Zuschussempf�nger*in
Zahlungen zu leisten. Dies untergr�bt effektiv eine Verteidi-
gung im Rahmen des False Claims Act.Was diese beiden Be-
stimmungen im Wesentlichen bewirken, ist, dass die F�hig-
keit der Regierung gest�rkt wird, FCA-Klagen gegen Bun-
desauftragnehmer*innen und -empf�nger*innen zu f�hren,
die DEI-Programme betreiben. Dies stellt eine erhebliche
Risikosituation f�r Unternehmen dar, die weiterhin Pro-
gramme aufrechterhalten, ohne genau zu pr�fen, was sie im
Einklang mit den neuen rechtlichen Vorgaben noch tun
k�nnen.

Ich denke jedoch, dass es noch Raum f�r Unternehmen
gibt, interne Richtlinien zu erlassen, die ihre Belegschaft
unterst�tzen und ihre Mitarbeiter*innen f�rdern, ihr jewei-
liges Potenzial zu erreichen. Das ist im Wesentlichen das,
worum es bei DEI geht. Bestimmte Praktiken, die Unter-
nehmen in der Vergangenheit �bernommen haben, insbe-
sondere solche, die Quoten oder spezifische Einstellungs-
ziele betreffen, sind nun verboten. Aber es gibt immer noch
Platz f�r interne Rekrutierungs- und Einstellungsrichtli-
nien und -verfahren, die darauf abzielen, die am besten
qualifizierten Personen zu finden, unabh�ngig von Ethnie
oder Hintergrund, und gleichzeitig sicherzustellen, dass
diese Merkmale nicht dazu f�hren, dass qualifizierte Perso-
nen �bersehen werden. Es ist jetzt entscheidend, dass Un-
ternehmen die internen Richtlinien, die sie haben, neu be-
werten und �berlegen, wie sie im Einklang mit den neuen
Richtlinien weitermachen k�nnen. Was ich hoffe, ist, dass
Unternehmen nicht entscheiden, dass die Arbeit zu schwie-
rig ist, und ihre Programme aufgeben, ohne zu versuchen,
einige Elemente beizubehalten.

Sascha Kuhn: Ich teile diese Hoffnung. Aber jetzt erst ein-
mal vielen Dank f�r deine Zeit. Das war ein super spannen-
des Gespr�ch. Danke f�r die wertvollen Einblicke in deine
Arbeit und deine mit uns geteilten Erfahrungen bedanken.

Amba Datta: Vielen Dank an dich! Es war mir eine Freude.

Amba Datta ist Partnerin bei Steptoe LLP in
Washington, D.C. Sie ber�t ihre Mandanten insbe-
sondere bei Verhandlungen mit Beh�ren und
dem US-Kongress, sowie bei der Implementierung
gesetzlicher Anforderungen im Unternehmen.
Amba Datta ist Mitglied der Organisation Leader-
ship Council on Legal Diversity und setzt sich als
Rechtsanw�ltin f�r Vielfalt, Chancengleichheit
und Inklusion ein.

Als Partner der Kanzlei Pohlmann & Company in
D�sseldorf vertritt Sascha Kuhn, M.M., Mandanten
in komplexen Strafrechtsthemen und Complian-
ceherausforderungen. Dar�ber hinaus setzt Sa-
scha Kuhn sich intensiv f�r den Diskriminierungs-
schutz ein und wurde erst k�rzlich als Queermen-
tor Role Model ausgezeichnet.
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